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Prasidentin des Nationalrates
Doris Bures
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1017 Wien

Wien, am 12. Mai 2017

Geschéftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0142-IM/a/2017

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 12345/] betreffend
"Bildungsstand von Flichtlingen - Verfahren beim Nachweis von Bildungsstandards
und Anerkennung bzw. Nostrifizierung von auslandischen Abschlusszeugnisurkunden",
welche die Abgeordneten Dr. Jessi Lintl, Kolleginnen und Kollegen am 13. Marz 2017

an mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu den Punkten 1, 2p und 2q der Anfrage:

§ 60 Abs. 3 Universitatsgesetz 2002 sieht vor, dass das Rektorat berechtigt ist, von
der Verpflichtung zur Vorlage einzelner Urkunden abzusehen, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass deren Beibringung innerhalb einer angemessenen Frist unméglich oder mit
groBen Schwierigkeiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen flr eine

Entscheidung ausreichen.

Mit dieser sehr weit gefassten und insbesondere auch die in der Anfrage ange-
sprochenen Studierenden aus Krisengebieten umfassenden Ausnahmeregelung
besteht schon heute die Mdglichkeit, diesen Studierenden entgegenzukommen. Die in
der Anfrage angesprochenen Lebenssachverhalte sind von der aktuell im Gesetz
formulierten Ausnahmebestimmung jedenfalls umfasst. Weitere neue Regelungen

scheinen damit nicht erforderlich.
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Antwort zu den Punkten 2a und 2b der Anfrage:

In den Daten der nationalen Hochschulstatistik wird kein Merkmal gefiihrt, das den
Flichtlingsstatus von ordentlichen Studierenden identifiziert. Daher kdénnen diese

Fragen nicht beantwortet werden.

Antwort zu den Punkten 2c bis 2e der Anfrage:

Die Bewertung oder Nostrifikation von Schulabschlusszeugnissen fallt nicht in die

Zustandigkeit des Bundesministeriums flir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

Antwort zu Punkt 2f der Anfrage:

Eine grundsatzliche Vergleichbarkeit mit dsterreichischen Hochschulabschlissen liegt
bei Abschlissen von anerkannten Universitaten im Iran, im Irak und in Syrien vor. Die
detaillierte Feststellung inhaltlicher Unterschiede erfolgt im Anlassfall autonom an den
Osterreichischen Hochschulen. Die Abschlliisse von Studien an afghanischen Univer-
sitaten liegen im Regelfall auf einem niedrigeren Qualitatsniveau als im Europaischen
Hochschulraum. So ist etwa ein dreijahriger Bachelorabschluss aus Afghanistan mit

einem Sekundarschulabschluss in Osterreich vergleichbar.

Antwort zu den Punkten 2g und 2h der Anfrage:

Es erfolgen ausschlieBlich Bewertungen durch ENIC NARIC AUSTRIA fir die Ver-
wendung am Osterreichischen Arbeitsmarkt (nicht-reglementierte Berufe). Von
1. Janner 2015 bis 21. April 2017 gab es betreffend die Bewertung von Hochschul-
abschliissen 1.685 Antrage aus Syrien, 774 aus dem Iran, 396 aus dem Irak und 121

aus Afghanistan.

98 % dieser Antrage konnten individuell gutachterlich in einem Bewertungsverfahren
durch Zuordnung zu einem bestimmten Qualifikationsstandard, naturgemaB gegebe-

nenfalls niedriger als der analoge dsterreichische Abschluss, erledigt werden.
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Antwort zu Punkt 2i der Anfrage:

Kriterien sind die seit Uber 30 Jahren weiterentwickelten BewertungsmalBstabe des
européischen Anerkennungsnetzwerkes ENIC NARIC Networks, zu dem auch Oster-

reich als Grindungsmitglied zahlt.

Antwort zu Punkt 2j der Anfrage:

Es fallen die laufenden Kosten des elektronischen Antragssystems, welches im Jahr

2013 eingerichtet wurde, an.

Antwort zu den Punkten 2k bis 2n der Anfrage:

Es gab und gibt keine Probleme bei der Lesbarkeit der Dokumente, da es sich groB-

teils um standardisierte Urkunden handelt.

Antwort zu Punkt 20 der Anfrage:

Welche Dokumente zum Beweis der Bildungsstandards betreffend Hochschulstudien
vorgelegt werden missen, ist generell den Transcripts of Records sowie in einzelnen

Fallen den Curricula der Universitaten zu entnehmen.

Dr. Reinhold Mitterlehner

3von3

Unterzeichner Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Datum/Zeit 2017-05-12T09:37:27+02:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 1184203

WISSENSCHAFT, F . . . r—
UND WIRTSCHAFT Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
AMTSSIGNATUR Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks
sind auf https://www.bmwfw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ verdffentlicht.

BMWFW-10.101/0142-IM/a/2017 Seite 3 von 3
www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;&'&ﬁ;\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 05- 12T09: 50: 03+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-05-12T09:37:27+0200
	Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-05-12T09:50:03+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




